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Teil 1

Einleitung
Teil 1: Einleitung
Teil 1: Einleitung

Der deutsche Begriff „Mediation“ hat seine Bekanntheit spätestens1 mit dem In-
krafttreten des Bundesmediationsgesetzes2 am 26. 7. 2012 auf eine deutschlandwei-
te Öffentlichkeit ausgedehnt. In den Köpfen der meisten Bürger hat sich das Wort 
„Mediation“ damit endlich von seinem vermeintlichen Zwilling („Meditation“3) 
vollständig abgegrenzt und sich in Deutschland zumindest begrifflich als eine 
Form der Streitbeilegung unter Hinzuziehung eines Dritten etabliert4. Jedenfalls in 
dieser Hinsicht hat sich das Ziel5 des Gesetzgebers, alternative Streitbeilegungsfor-
men – wie insbesondere „Mediation“ – zu fördern, erfüllt.

Zur gleichen Zeit sehen sich Teile der deutschen Sozialverwaltung nach wie vor 
mit einer beispiellosen Widerspruchs- und Klageflut konfrontiert6. Dies zeigt sich 
besonders bei Streitigkeiten betreffend das Arbeitslosengeld  II (vgl. § 1  ff. SGB 

1  Vgl. zuvor bereits die bundesweiten Schlagzeilen in der Tagespresse des Jahres 2010 
zur Selbstbezeichnung des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff als „Mediator“ 
zwischen der Deutschen Bundesbank und dem damaligen Vorstandsmitglied Thilo Sarrazin 
(vgl. nur F. A. Z. v. 16. 9. 2010, Nr. 215, S. 3, vgl. dazu unten Teil 2. Fn. 45, 57, 60, 79, 89, 
131, 188 sowie kritisch Fn. 479 a. E.) sowie zur Schaffung eines „Kreditmediators“ durch 
das Bundeswirtschaftsministerium (vgl. F. A. Z. v. 30. 6. 2010, Nr. 148, S. 11, s. auch unten 
Teil 2. Fn. 45, 60, 89, 104, 188) und zur teilweise als „Mediation“ bezeichneten Vermittlung 
von Heiner Geißler im Bauprojekt „Stuttgart 21“ (vgl. nur den Artikel „Führende Mediato-
ren: Geißler soll sich erklären“ im Online-Angebot der F. A. Z. v. 4. 11. 2010, abrufbar unter 
http://www.faz.net [Stand: 30. 9. 2016]; kritisch hierzu etwa auch A. Niewisch-Lennartz, in: 
Trenczek/Berning/Lenz, Mediation und Konfliktmanagement, Kap. 5.18 Rn. 1).

2  Mediationsgesetz des Bundes v. 21. 7. 2012, BGBl. I, S. 1577.
3  Zu dieser begrifflichen Verwechslung, die selbst in deutschen Fachkreisen lange an-

zutreffen war, statt vieler nur S. Kessen, in: Vögele, Chancen der Mediation für Schieds-
stellenverfahren im Sozialbereich, S.  59 (71); J. Meins, NJW 1998, S.  125 (126); auf die 
begriffliche Nähe von „Mediation“ und „Meditation“ aufbauend indes J. Duss-von Werdt, 
Einführung in Mediation, S. 13.

4  Vgl. M. Engel/L. Hornuf, SchiedsVZ 2012, S. 26 (29); vgl. schon A. Guckelberger, in: 
Seok/Ziekow, Mediation im öffentlichen Sektor, S. 235 (268), zur Steigerung von Bekannt-
heitsgrad und Legitimität von „Mediation“ durch ihre gesetzliche Regelung.

5  Vgl. nur den Titel des Gesetzes, deren Bestandteil das Bundesmediationsgesetz ist („Ge-
setz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeile-
gung“, s. etwa BT-Drucks. 17/8058, S. 1); s. zu dieser Zielsetzung ferner nur J. Klowait/U. Glä-
ßer, in: Klowait/Gläßer, Mediationsgesetz, Handkommentar, Einführung Rn.  22 (S.  43); 
kritisch zu den dahinter wiederum stehenden Zielen J. Risse, SchiedsVZ 2012, S. 244 (245).

6  Vgl. nur F. Wittreck, VVDStRL 74 (2015), S. 115 (126, dort Fn. 44), zum Anstieg der 
Stellenzahl für Richter in der Sozialgerichtsbarkeit um 33 Prozent allein in den Jahren 2000 
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II)7. Berichtet wird überdies von einem Anstieg von Gewalt8 gegenüber Behörden-
mitarbeitern im Verlauf des (Sozial-)Verwaltungsverfahrens. Diese Gewalt ist in 
zunehmenden Einzelfällen von einer Intensität geprägt gewesen, die die Grenzen 
des maximal Denkbaren erreicht und allseitiges Bestürzen hervorgerufen hat9. Der 
Gedanke, alternative Formen der Streitbeilegung, wie insbesondere als „Media-
tion“ bezeichnete Prozesse, schon im Verwaltungsverfahren einzusetzen, scheint 
also für das Sozialrecht in ganz besonderem Maße relevant zu sein.

Doch überraschenderweise zeigt sich keine entsprechende Resonanz, weder 
bei Sozialbehörden noch in der Jurisprudenz im Allgemeinen: Zum einen sind die 
sozialbehördlichen Erfahrungswerte10 hinsichtlich von Verfahren, die als „Medi-
ation“ bezeichnet und schon im Sozialverwaltungsverfahren eingesetzt wurden, 
spärlich und – trotz herausragend positiver Evaluation – häufig auf Versuchsniveau 
stehen geblieben. Zum anderen hat sich die rechtswissenschaftliche Debatte zur 
rechtstatsächlichen und rechtlichen Durchführbarkeit von „Mediation“ im Öffent-
lichen Recht auf andere Einsatzfelder konzentriert: So stand – auch hinsichtlich 
des Sozialrechts – lange Zeit die (sozial-)gerichtsnahe „Mediation“11 im Fokus. Mit 
Blick auf den frühzeitigen Einsatz von „Mediation“ bereits im Verwaltungsver-
fahren bezog man sich zudem meist auf Streitigkeiten mit einer Vielzahl von Be-
troffenen, insbesondere auf solche, die materiell-rechtlich im Bauplanungs- und 
Umweltrecht12 zu verorten waren13.

bis 2008; zum rasanten Anstieg der absoluten Neuzugangszahlen und ihrer leichten Rück-
läufigkeit in der jüngeren Vergangenheit s. jüngst M. Banafsche, DÖV 2016, S. 200 (211).

7  Vgl. SG Berlin Pressemitteilung v. 18. 6. 2010, abrufbar unter http://www.berlin.de 
(Stand: 30. 9. 2016); s. auch F. A. Z. v. 12. 1. 2012, Nr. 10, S. 13.

8  Laut einer Umfrage der Deutschen Unfallversicherung fühlen sich rund 70 Prozent 
der befragten Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungseinrichtungen gelegentlich oder oft unsi-
cher oder bedroht, s. den Artikel der Kölnischen Rundschau „Spannungsfeld Jobcenter“ v. 
26. 9. 2012 (ohne Autorenangabe) unter http://www.rundschau-online.de (Stand: 30. 9. 2016); 
vgl. zum Anstieg verbaler und körperlicher Gewalt in verschiedenen Bereichen öffentlicher 
Verwaltung ausweislich der Statistiken der Unfallversicherungsträger auch Unfallkasse 
NRW, Gewaltprävention – ein Thema für öffentliche Verwaltungen?!, 2009, S. 6.

9  Vgl. den Artikel „Gewalt gegen Jobcenter-Mitarbeiter“ im Online-Angebot der Rhei-
nischen Post (ohne Autorenangabe) unter http://www.rp-online.de (Stand: 30. 9. 2016), der 
eine Chronik von 16 Einzelfällen massivster Gewalttaten von Bürgern gegen Jobcenter-Mit-
arbeiter enthält; bundesweite Aufmerksamkeit erregte insbesondere der tödliche Messer-
angriff eines (im späteren Strafprozess für voll schuldfähig befundenen) Mannes, der ein 
Formularblatt zur sozialbehördlichen Datenerhebung missverstanden hatte, auf eine Mitar-
beiterin des Jobcenters in Neuss (NRW), s. hierzu etwa F. A. S. v. 17. 3. 2013, Nr. 11, S. 49.

10  Dazu eingehend sogleich unten Teil 1. § 1.
11  Für Nachweise sogleich unten Teil 1. § 1. D.
12  Vgl. statt vieler nur die Bestandsaufnahme bei E. Schmidt-Aßmann, in: Schmidt-Aß-

mann, Aufgaben und Perspektiven verwaltungsrechtlicher Forschung, S. 222 (245): „In ver-
waltungsrechtlichen Zusammenhängen ist das Umweltrecht das wichtigste Anwendungs-
feld für Mediationsverfahren“.
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Die Anwendung13 von „Mediation“ bereits im Sozialverwaltungsverfahren, wo 
demgegenüber lediglich Sozialbehörde und Bürger am Konflikt beteiligt sind, ist 
dagegen nur vereinzelt – und dann meist nur rudimentär und rechtstatsächlich ori-
entiert14 – betrachtet worden. Die eingehende Analyse und Applikation der Be-
sonderheiten, die für das Sozialrecht auf der Ebene des Verfassungsrechts (vgl. 
Art. 20 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und 
des einfachen (Verfahrens-)Rechts (vgl. nur §§ 13 ff., 31, 33 SGB I) gelten, liegen 
dagegen – soweit ersichtlich15 – als bislang unerfüllte Aufgaben der Rechtswissen-
schaften brach.

Als Resultat laufen zwei für eine Symbiose prädestiniert erscheinende Entwick-
lungen – Steigerung der begrifflichen Relevanz von „Mediation“ und ansteigende 
Konfliktanfälligkeit des Sozialverwaltungsverfahrens – auf getrennten Bahnen 
aneinander vorbei. Nicht zuletzt die rudimentäre Aufmerksamkeit der Rechtswis-
senschaften für dieses Einsatzfeld von „Mediation“ lässt vermuten, dass besagte 
Trennung auf einen besonderen rechtstatsächlichen und rechtlichen Klärungsbe-
darf zurückzuführen ist, der auf Seiten von Sozialbehörden, Sozialleistungen be-
antragenden Bürgern, professionellen „Mediatoren“ sowie auf Seiten des Sozialge-
setzgebers besteht.

Diese Untersuchung ist der Ermittlung (s. dazu sogleich Teil 1. §§  1 – 3) und 
ergebnisoffenen Aufklarung (s. dazu Teile 2 – 4) dieses rechtstatsächlichen und 
rechtlichen Klärungsbedarfs rund um Prozesse, die als „Mediation“ bezeichnet 
und schon im Sozialverwaltungsverfahren eingesetzt werden, gewidmet. Dabei 
soll sich zeigen, ob „Mediation“ und das Sozialverwaltungsverfahren auf dieselbe 
Bahn gesetzt werden können, sollten oder gar müssen – oder ob „Mediation“ vom 
Sozialverwaltungsverfahren fernzuhalten ist, weil ihr rechtstatsächliche Gründe 
oder rechtliche Prämissen des sozialen Verfassungsstaats entgegenstehen.

13  Für weitere Nachweise die Ausführungen zur Grundrechtsbetroffenheit Dritter in der 
Analyse des Meinungsstands zur rechtlichen Zulässigkeit von „Mediation“ im Verwaltungs-
verfahren unten unter Teil 1. § 2. B. I. 2. a).

14  Vgl. H. Kilger, in: Haft/v. Schlieffen, Handbuch Mediation, § 41; H. Kilger, in: Plage-
mann, Anwalts Handbuch Sozialrecht, 3. Auflage 2009, § 2; J. H. Oehlmann, SGb 2005, 
S. 574 ff.; H. Plagemann, NZS 2006, S. 169 (172); E. Schmidt-Aßmann, in: Schmidt-Aßmann, 
Aufgaben und Perspektiven verwaltungsrechtlicher Forschung, S. 222 (247); I. Schümann, 
SGb 2005, S. 27 ff.; auch Beiträge der jüngeren Vergangenheit sind überwiegend rechtstat-
sächlich geprägt, vgl. den Tagungsbericht von A. Lübbe/C. Karstens, NZS 2012, S. 656 ff.; 
vgl. ferner jüngst N.  Friedrich, in: Trenczek/Berning/Lenz, Mediation und Konfliktma-
nagement, Kap. 5.17, S. 591 – 593; A. Niedostadek, ZESAR 2012, S. 319 (321); O. Ziegler, in: 
Plagemann, Anwalts Handbuch Sozialrecht, 4. Auflage 2013, § 44; vgl. (ganz überwiegend) 
zu bipolaren konsensualen Handlungsformen auch den Tagungsband M.  Schuler-Harms 
(Hrsg.), Konsensuale Handlungsformen im Sozialleistungsrecht, Berlin 2012.

15  Vgl. allenfalls die Ansätze bei I. Schümann, SGb 2005, S. 27 ff.; O. Ziegler, in: Plage-
mann, Anwalts Handbuch Sozialrecht, 4. Auflage 2013, § 44; ohne spezifischen Bezug zum 
Sozialrecht verbleiben auch die knapp gehaltenen rechtsdogmatischen Ausführungen bei 
S. Weigel, Konfliktmanagement in der öffentlichen Verwaltung, S. 402 – 432.
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